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1 Vorbemerkungen 

1.1 Zeitlicher Ablauf  

Im Zuge der Erstellung der Planunterlagen für den 6-streifigen Ausbau der Bundesau-

tobahn A 8 München - Ulm bei Burgau (Bau-km 17+540 bis 28+700) wurde vom Pla-

nungsbüro LARS consult GmbH im Jahr 2003 – neben diversen anderen Planunterla-

gen – auch ein landschaftspflegerischer Begleitplan erstellt. Dieser LBP wurde im Jahr 

2004 erstmals tektiert, die entsprechenden Änderungen wurden sowohl im Plan- als 

auch im Textteil durch Rotschrift markiert („Tektur vom 04.05.2004“).  

Mit Auftrag vom 29.01.2009 wurde das Büro LARS consult GmbH nunmehr damit be-

traut, für die landschaftspflegerische Begleitplanung im Abschnitt Burgau ein Planän-

derungsverfahren gemäß § 17 d FStrG i.V.m. Art 76 Abs. 1 BayVwVfG vorzunehmen. 

Nach Rücksprache mit der Autobahndirektion Südbayern, Dienststelle Kempten sowie 

der Euro Rastpark GmbH wurde vereinbart, einen separaten Textteil zu verfassen. 

Dagegen werden die zeichnerischen Änderungen im ursprünglichen Plan dargestellt 

(durch blaue Farbe gekennzeichnet). Um diese Änderungen nachvollziehen zu kön-

nen, werden die mit der gegenständlichen Umgestaltung verbundenen Planänderun-

gen in blauer Schrift sowie der Kennzeichnung „Planänderungsverfaren vom 

20.03.2009“ dargestellt. 

 

1.2 Beschreibung der wesentlichen Planänderungen 

Anlass für die gegenständliche Planänderung ist der von der Euro Rastpark GmbH 

geäußerte Wunsch, die bestehenden Planungen im Bereich der Anschlussstelle Bur-

gau (südlich der A 8) dahingehend zu verändern, dass anstelle der ursprünglich vor-

gesehenen Einmündung ein Kreisverkehr (inklusive Bypass) gebaut wird. Hintergrund 

für diese Planänderung ist die von der Euro Rastpark GmbH verfolgte Zielsetzung ei-

ner vereinfachten Verkehrsführung zum bestehenden Autohof Burgau. Anstelle eines 

bisherig notwendigen mehrmaligen Abbiegens (Verkehrsführung über die Siemens-

straße) könnten insbesondere größere Lastzüge geradeaus über den Kreisverkehr 

fahren und anschließend (über eine noch zu bauende Straße) direkt in den Autohof 

gelangen.  

Nachfolgender Abb. 1 kann sowohl die bestehende Planung als auch die geplanten 

Änderungen entnommen werden. 
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Abb. 1: Gegenüberstellung des bisherigen und des neuen Planungsstandes 

bisheriger Planungsstand:  

 
Neuplanung:  
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1.3 Kurzbeschreibung der betroffenen Umweltbestandt eile 

Wie der im vorangegangenen Unterkapitel erfolgten Beschreibung der wesentlichen 

Planänderungen zu entnehmen ist, beschränkt sich der Änderungsbereich der gegen-

ständlichen Modifikation der landschaftspflegerischen Begleitplanung für den 6-

streifigen Ausbau der Bundesautobahn A 8 München - Ulm bei Burgau ausschließlich 

auf das unmittelbare Umfeld der Anschlussstelle Burgau (südlich der A 8). Darüber 

hinaus gehende Änderungen sind nicht vorgesehen.  

Der Planungsraum im Bereich der geplanten Anschlussstelle kann folgendermaßen 

charakterisiert werden:  

In geringem Flächenumfang vom geplanten Kreisverkehr betroffen ist ein von Hoch-

staudenfluren und kleineren Röhrichtstreifen gesäumter Weiher. Dabei ist der nördli-

che der beiden östlich der Autobahnauffahrt bestehenden Stillgewässer berührt. Teile 

dieses Umweltbestandteils wurden bereits durch die ursprünglichen Planungen über-

baut. Dieses Gewässer ist jedoch im Gegensatz zum südlichen Weiher nicht als ei-

genkartiertes Biotop erfasst, so dass sich der geringfügig erhöhte Flächenverbrauch 

(Überbauung von Uferbereichen durch die Straßenböschung) nicht auf die Ermittlung 

des Ausgleichsflächenbedarfes auswirkt. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass 

die Zusammenlegung der beiden bestehenden Gewässer zu einem See sowie die Ab-

grenzung dieses neuen Stillgewässers von der vorliegenden Planänderung nicht be-

rührt sind (vgl. Abb. 1). Die Eingriffsfläche in den als eigenkartiertes Biotop erfassten 

südlichen Weiher bleibt im Rahmen der Planänderung konstant, so dass in diesem 

Zusammenhang weder eine Änderung des Konfliktes Nr. 43 angezeigt ist (vgl. diesbe-

züglich Konflikt-Nr. 43 des bestehenden landschaftspflegerischen Begleitplans: „Bau-

km 26+100: teilweise Überbauung eines naturnahen Weihers (Ö 23 – 0,27 ha) durch 

die Anschlussstelle“), noch ein zusätzlicher Ausgleichsflächenbedarf daraus entsteht.  

Nördlich der beiden bestehenden Weiher liegen landwirtschaftliche Nutzflächen vor, 

die ebenfalls vom Kreisverkehr in Anspruch genommen werden.  

Unmittelbar südlich der bestehenden Ausfahrtsschleife besteht eine artenreiche 

Feuchtwiese, die ebenfalls als eigenkartiertes Biotop (Nr. Ö 22: „seggen- und binsen-

reiche Feuchtwiese und Hochstaudenflur östlich der Bahnlinie und südlich der A 8“) 

aufgenommen wurde. Auch diese Biotopfläche wurde bereits durch die bestehenden 

Planungen zu etwa zwei Dritteln überbaut (vgl. Konflikt.Nr. 41: „Bau-km 25+950 - 

26+100: Überbauung und Isolierung einer artenreichen Feuchtwiese (B 65 und Ö 22) 

durch die neue Anschlussstelle (1,55 ha)“). Infolge der Neuplanung erhöht sich die in 

Anspruch genommene Fläche in diesem Bereich zwar (u. a. durch den geplanten By-
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pass). Dies bleibt jedoch hinsichtlich der Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes 

ohne Folgen, da in diesem Fall aufgrund der weitgehenden Überbauung der Biotopflä-

che bereits in der bestehenden Planung von einem Totalverlust ausgegangen wurde.  

Hier wurde Grundsatz 2 der "Grundsätze für die Ermittlung von Ausgleich und Ersatz 

nach Art. 6 und 6 a BayNatSchG bei staatlichen Straßenbauvorhaben" entsprechend 

der Gemeinsamen Bekanntmachung der Staatsministerien des Innern und für Landes-

entwicklung und Umweltfragen vom 21.06.1993 angewandt. Dies ist immer dann zu-

lässig, wenn Biotope durch Überbauung soweit beeinträchtigt werden, dass die 

verbleibenden Restflächen ihren Biotopwert weitgehend verlieren. Wörtlich ist der be-

stehenden landschaftspflegerischen Begleitplanung diesbezüglich folgendes zu ent-

nehmen (vgl. Kap. 6.6 „Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes“ im Textteil, Unter-

lage 12.1): „Der Grundsatz 2 kommt zur Anwendung, wenn Biotope durch Überbauung 

soweit beeinträchtigt werden, dass die verbleibenden Restflächen ihren Biotopwert 

weitgehend verlieren. Dies ist im Plangebiet bei der Feuchtwiese im Bereich der neuen 

Anschlussstelle Burgau (Ö 22) der Fall, die zu etwa 2/3 überbaut wird. Die Restfläche 

liegt eingezwängt zwischen Bahnlinie und Anschlussstelle und kann ihre ökologischen 

Funktionen damit nicht mehr erfüllen.“ 

 

Neben den o. g. Biotopflächen verläuft im von der Planänderung betroffenen Teilgebiet 

noch ein wasserführender Graben („Scheidgraben“). Auch dieser wird im Bestands- 

und Konfliktplan als eigenkartiertes Biotop dargestellt (Nr. Ö 24: „Entwässerungsgra-

ben mit Hochstaudensaum, überwiegend aus Mädesüß und Brennessel“), darüber 

hinaus wurde der Biber an diesem Gewässer nachgewiesen. Bereits im Rahmen der 

bestehenden Planungen wurde eine Verlegung und Umplanung dieses Grabens not-

wendig. Dieser Sachverhalt wurde im Konflikt-Nr. 42 („Bau-km 26+100: Überbauung 

eines Grabens mit Mädesüß-Hochstaudenfluren und Bibervorkommen (Ö 24 – 0,17 

ha)“) der bestehenden landschaftspflegerischen Begleitplanung bzw. den entspre-

chenden Auswirkungen auf die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes hinreichend 

berücksichtigt. Die mit der gegenständlichen Planänderung verbundene geringfügige 

Veränderung des neu geplanten Gewässerverlaufes wirkt sich nicht auf die Ermittlung 

des Ausgleichsflächenbedarfs aus, da die Eingriffsfläche in den Graben unverändert 

bleibt (vgl. in diesem Zusammenhang auch Kap. 2.1). 
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2 Konfliktanalyse 

Wie dem vorangegangenen Unterkapitel zu entnehmen ist, werden die von der Plan-

änderung im Bereich der Ausfahrt Burgau (südlich der A 8) betroffenen Umweltbe-

standteile bereits in der bisherigen Planfassung in Anspruch genommen. Allerdings er-

folgt im Rahmen der gegenständlichen Tektur ein zusätzlicher Eingriff in die nördlich 

der beiden bestehenden Weiher gelegene landwirtschaftliche Nutzfläche. Eine detail-

lierte Beschreibung der unvermeidbaren Beeinträchtigungen erfolgt in Kap. 2.2, zu-

nächst werden in Kap. 2.1 jedoch die geplanten Maßnahmen zur Konfliktminimierung 

aufgeführt. 

 

2.1 Konfliktminimierung 

Wie bereits in Kap. 1.3 kurz angedeutet, erfolgt im Rahmen der gegenständlichen Tek-

tur eine Änderung der Linienführung des wasserführenden Grabens südlich des neuen 

Kreisverkehrs. Anlass für diese Planänderung ist es, die Länge des durch die Aus-

fahrtschleife notwendigen Rohrdurchlasses soweit als möglich zu reduzieren, um evtl. 

faunistische Wanderungsbewegungen entlang des Gewässers zu erleichtern. Um dies 

zu ermöglichen, wird der bestehende Standort für den Rohrdurchlass in westlicher 

Richtung verschoben und das Gewässer (durch eine Veränderung der Linienführung) 

möglichst senkrecht auf die Verkehrsfläche zugeführt.  

Positiver Nebeneffekt dieser Maßnahme zur Konfliktminimierung ist darüber hinaus, 

dass sich durch die geänderte Linienführung eine Laufverlängerung des Grabens er-

gibt.  

 

2.2 Unvermeidbare Beeinträchtigungen – Auswirkungen  auf die Konfliktpunk-
te 

Die gegenständliche Tektur wirkt sich entsprechend der in Kap. 1.3 erläuterten Sach-

verhalte folgendermaßen auf die Konfliktpunkte im betroffenen Planungsraum aus (be-

troffen ist ausschließlich der Konfliktpunkt KV (Konflikt Versiegelung) im Konfliktbe-

reich 5; rot markierte Textstellen resultieren aus der 1. Tektur des LBP, blau darge-

stellte Bereiche sind das Ergebnis der gegenständlichen Planänderung):  
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Konfliktbereich 5 

Mindeltal (Bau-km 23+930 bis 26+635)  

(vorangegangene Konfliktpunkte unverändert) 
 
41. Bau-km 25+950 - 26+100: Überbauung und Isolierung einer artenreichen Feuchtwiese 

(B 65 und Ö 22) durch die neue Anschlussstelle (1,55 ha)  
42. Bau-km 26+100: Überbauung eines Grabens mit Mädesüß-Hochstaudenfluren und Bi-

bervorkommen (Ö 24 – 0,17 ha) 
43. Bau-km 26+100: teilweise Überbauung eines naturnahen Weihers (Ö 23 – 0,27 ha) 

durch die Anschlussstelle 
44. Bau-km 26+100 - 26+200: Überbauung und Beeinträchtigung von Ufergehölzen und ei-

ner feuchten Hochstaudenflur durch die Zusammenlegung und Vergrößerung der Wei-
her (ca. 0,44 ha) 

45. Bau-km 25+155 – 25+380 und 26+100 - 26+635: Beeinträchtigung des Landschaftsbil-
des durch den Lärmschutzwall und die -wände quer zur Talrichtung und die neue An-
schlussstelle Burgau  

KV Bau-km 23+930 - 26+635: Versiegelung landwirtschaftlicher Nutzflächen in einem öko-
logisch bedeutsamen Bereich (Talraum, Niedermoorböden – 1,73 1,76 ha) 

 

3 Eingriffsbilanzierung 

3.1 Grundsätzliche Anmerkungen zur Methodik der Ein griffsbilanzierung 

Prinzipiell wurde die Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes – wie schon bereits 

beim bestehenden LBP - gemäß den "Grundsätzen für die Ermittlung von Ausgleich 

und Ersatz nach Art. 6 und 6 a BayNatSchG bei staatlichen Straßenbauvorhaben" 

(Gemeinsame Bekanntmachung der Staatsministerien des Innern und für Landesent-

wicklung und Umweltfragen vom 21.06.1993) durchgeführt. Auch die ursprünglichen 

Festlegungen hinsichtlich der Kompensationsfaktoren wurden für die gegenständliche 

Überarbeitung der landschaftspflegerischen Begleitplanung übernommen.  

Zur Ermittlung des mit der Tektur verbundenen Ausgleichsflächenbedarfes wurde die 

Flächenbilanzierung des ursprünglichen Planungsstandes der Eingriffsermittlung der 

gegenständlichen Neuplanung gegenübergestellt. Der verbleibende Differenzbetrag ist 

demnach als Ausgleichsflächenbedarf der vorliegenden 2. Tektur zu verstehen.  
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3.2 Ermittlung des Ausgleichsflächenbedarfes 

Wie bereits in den vorangegangenen Kapiteln erläutert, ergibt sich der Ausgleichsflä-

chenbedarf für die gegenständliche Planungsänderung ausschließlich aus der zusätz-

lichen Versiegelung landwirtschaftlicher Nutzflächen in einem ökologisch bedeutsamen 

Bereich.  

Dagegen ergibt sich durch die geringfügige zusätzliche Inanspruchnahme des eigen-

kartierten Biotops Nr. Ö 22 („seggen- und binsenreiche Feuchtwiese und Hochstau-

denflur östlich der Bahnlinie und südlich der A 8“) südlich der Auffahrtschleife kein er-

höhter Ausgleichsflächenbedarf, da hier bereits in der bestehenden Planung von ei-

nem Totalverlust ausgegangen wurde (Grundsatz 2, vgl. Kap. 1.3). 

Auch der veränderte Gewässerverlauf des eigenkartierten Biotops Ö 24 („Entwässe-

rungsgraben mit Hochstaudensaum, überwiegend aus Mädesüß und Brennessel“) 

verursacht keinen zusätzlichen Ausgleichsflächenbedarf, da die Eingriffsfläche in das 

Biotop konstant bleibt. Vielmehr ist sowohl die Verlängerung der Lauflänge als auch 

die weitest mögliche Verkürzung des verrohrten Fließgewässerabschnittes aus natur-

schutzfachlicher Sicht positiv zu beurteilen  (vgl. diesbezüglich auch Kap. 1.3 und Kap. 

2.1).  

Schließlich ist die geringfügige zusätzliche Flächeninanspruchnahme im Bereich des 

nördlichen der beiden bestehenden Weihers nicht ausgleichspflichtig, da der betroffe-

ne Bestand weder in der amtlichen Biotopkartierung Bayern noch als eigenkartiertes 

Biotop erfasst ist (vgl. Kap. 1.3).  

In nachfolgender Tab. 1 wird der zusätzlich entstehende Ausgleichsflächenbedarf dar-

gestellt. 

 

Tab. 1: Berechnung des Ausgleichsflächenbedarfs 

Ausgleichsflächenerfordernis nach  Eingriffsflä-
che 

Ausgleichsflä-
chenbedarf 

- nach Grundsatz 1.1: 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 1.2: 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 1.3: 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 2: 
(entfällt) 

--- --- 
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Ausgleichsflächenerfordernis nach  Eingriffsflä-
che 

Ausgleichsflä-
chenbedarf 

- nach Grundsatz 3.1: 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 3.2: 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 3.3: 
(Versiegelung von landwirtschaftlich genutzten Flächen in ökolo-
gisch wertvollen Bereichen - Niedermoorböden im Mindeltal; 
Kompensationsfaktor 0,5) 

ca. 513 m² ca. 257 m² 

- nach Grundsatz 4: 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 5 : 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 7: 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 8: 
(entfällt) 

--- --- 

- nach Grundsatz 11: 
(entfällt) 

--- --- 

Summe Grundsätze 1 bis 11: ca. 513 m²  ca. 257 m²  

 

4 Landschaftspflegerische Maßnahmen 

4.1 Landschaftliches Leitbild und Ausgleichskonzept   

Im Hinblick auf das landschaftliche Leitbild und das Ausgleichsflächenkonzept sind die 

in der ursprünglichen landschaftspflegerischen Begleitplanung getroffenen Aussagen 

nach wie vor vollumfänglich zutreffend. Aus diesem Grund wird diesbezüglich auf Kap. 

7.1 des LBP (Unterlage 12.1) verwiesen. 
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4.2 Erfüllung der Ausgleichsflächenerfordernis – Be schreibung der 
Ausgleichsmaßnahmen  

Entsprechend der in Kap. 7.1 auf Seite 66 des bestehenden LBP erfolgten Gegen-

überstellung von Ausgleichsflächenbedarf (13,85 ha) und anrechenbarer Ausgleichs-

fläche der Ausgleichsflächen A 1 bis A 5 (14,06 ha) verblieb ein Ausgleichsflächen-

überschuss von 0,21 ha. 

Die mit der gegenständlichen Tektur verbundene Ausgleichsflächenerfordernis von 

257 m² wird demnach durch den in der ursprünglichen landschaftspflegerischen Be-

gleitplanung verbleibenden Flächenüberschuss von 0,21 ha abgedeckt. Auch nach 

Abzug des mit der gegenständlichen Planänderung verbundenen Ausgleichsflächen-

bedarfes verbleibt ein Flächenüberschuss von 0,18 ha.  

Auf die Ausweisung einer separaten Ausgleichsfläche kann demnach verzichtet wer-

den. Die Beschreibung der bestehenden Ausgleichsflächen A 1 bis A 5 bleibt von der 

vorliegenden Planänderung unberührt und ist den entsprechenden Planunterlagen zu 

entnehmen (vgl. Kap. 7.2 und Maßnahmenblätter in der Anlage des Textteils, Unterla-

ge 12.1 sowie entsprechende Übersichtspläne der landschaftspflegerischen Maßnah-

men, Unterlage 12.3). 

 

4.3 Sonstige landschaftspflegerische Maßnahmen  

4.3.1 Schutzmaßnahmen 

Spezielle Schutzmaßnahmen sind für den von der Tektur betroffenen Bereich der 

Annschlussstelle Burgau (südlich der A 8) in den gültigen Planunterlagen bisher nicht 

vorgesehen. Durch die vorgesehenen Planänderungen ist die Notwendigkeit von zu-

sätzlichen Schutzmaßnahmen nicht veranlasst, so dass sich diesbezüglich kein Ände-

rungsbedarf der bestehenden Planunterlagen ergibt.  

 

4.3.2 Gestaltungsmaßnahmen  

Die für den Bereich der Anschlussstelle Burgau im bestehenden landschaftspflegeri-

schen Begleitplan textlich formulierte (vgl. Kap. des Textteils, Unterlage 12.1) und pla-

nerisch dargestellte (vgl. Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Blatt-Nr. 5, Unterlage 12.3) Gestaltungsmaßnahme G 11 lautet: 
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Gestaltung der Anschlussstelle Burgau (Bau-km 25+930 bis 26+350): 

• intensive Bepflanzung der Böschungen mit standortgerechten Sträuchern  

• Pflanzung von Baumreihen entlang der Abfahrten (z.B. mit Berg-Ahorn, Eiche, Win-

terlinde etc.)  

• ansonsten Entwicklung von Extensivwiesen  

• naturnahe Gestaltung des neuen Weihers mit Flachwasserzonen, Entwicklung von 

Ufergehölzen (wie z. B. Berg-Ahorn, Erle, Esche, Baum- und Strauchweiden)  

• dichte Abpflanzung gegenüber dem Weiher 

 

Im Rahmen der gegenständlichen Tektur erfolgt eine Änderung dieser gestalterischen 

Maßnahmen ausschließlich dahingehend, dass die vorgesehenen Pflanz- und Entwick-

lungsmaßnahmen an die veränderten baulichen Verhältnisse (neue Lage der Straßen-

böschungen) angepasst werden. Inhaltliche Änderungen sind nicht vorgesehen, so 

dass die ursprüngliche Beschreibung aufrecht erhalten werden kann.  

 

5 Zusammenfassung 

Mit Auftrag vom 29.01.2009 wurde das Büro LARS consult GmbH damit betraut, eine 

erneute Tektur der landschaftspflegerischen Begleitplanung im Abschnitt Burgau vor-

zunehmen. Anlass für die gegenständliche Planänderung ist der von der Euro Rast-

park GmbH geäußerte Wunsch, die bestehenden Planungen im Bereich der An-

schlussstelle Burgau (südlich der A 8) dahingehend zu verändern, dass anstelle der 

ursprünglich vorgesehenen Einmündung ein Kreisverkehr gebaut wird (vereinfachte 

Verkehrsführung). Die zeichnerischen Änderungen wurden im ursprünglic hen 

Plan - durch blaue Farbe gekennzeichnet - dargestel lt.  

Die Neuplanung wirkt sich folgendermaßen auf die Ermittlung des Ausgleichsflächen-

bedarfes aus: 

• zusätzliche Versiegelung landwirtschaftlicher Nutzflächen in einem ökologisch be-

deutsamen Bereich 
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Dieser Sachverhalt wurde in einer Überarbeitung der Eingriffsregelung berücksichtigt. 

Es ergibt sich ein zusätzlicher Ausgleichsflächenbedarf von ca. 257 m², der jedoch 

durch den in der bestehenden landschaftspflegerischen Begleitplanung verbliebenen 

Flächenüberschuss von ca. 0,21 ha mehr als abgedeckt ist. Auf die Ausweisung einer 

separaten Ausgleichsfläche kann demnach verzichtet werden. Nach Abzug des mit der 

gegenständlichen Planänderung verbundenen Ausgleichsflächenbedarfes verbleibt ein 

Flächenüberschuss von 0,18 ha.  

 

Die für den Bereich der Anschlussstelle Burgau im bestehenden landschaftspflegeri-

schen Begleitplan textlich formulierte (vgl. Kap. des Textteils, Unterlage 12.1) und pla-

nerisch dargestellte (vgl. Übersichtsplan der landschaftspflegerischen Maßnahmen 

Blatt-Nr. 5, Unterlage 12.3) Gestaltungsmaßnahme G 11 wird an die veränderten bau-

lichen Verhältnisse angepasst. Inhaltliche Änderungen sind nicht vorgesehen, so dass 

die ursprüngliche Beschreibung aufrecht erhalten werden kann. Sonstige landschafts-

pflegerische Maßnahmen (z. B. Schutzmaßnahmen) werden durch die vorliegende 

Planänderung nicht verursacht.  

 








